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Bezugsplan . Ortsbauplan Leonberg vom 1111927, gen 2 5 1928 

Verfahrensvermerke : 

Al s Entwurf gern . § 2 Abs . 6 BBauG ausge l egt vom . J-~- ~~ .'-... . bis .1-W~~ .... 
Auslegung bekanntgemacht am .2~.?- ß~ . .. 
Als Satzung gern. § 10 BBauG 
vom Gemeinderat beschlossen am Jl - ~-ß~ . .. 

Le 

Nr--. 1~.--~2)Q: 92:-9, :- .L.~flp~rg . 

am.:-:: '].~ • 3 ... 8~ •• 

am f~~ ~ -.8.4 •• 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauung s alle anderen 
Vorschriften außer Kraft, d i es g ilt insbesondere für den o .·a . 
Bezugsplan . 

Rechtsgrundlagen d ieses Bebauungsplanes sind : 

Da s Bundesbaugesetz (BBauG) vom 6 . 7 . 1979 (BGBl I S . 949) 
Die Baunutzungsve rord nung (Bau NVO ) vom 15 . 9 .1 979 (BGBl I S . 1757 ) 
Di e Planzeichenverordnung (PlanzV 8 1) v . 30 . 7 .1 98 1 (BGBl I S . 833 ) 
Die Landesbauordnung für Baden-vlürttemberg (LBO) v. 20 . 6 .1 972 
(Ges . Bl.S. 352) 
Sowi e d i e jeweiligen ergänzenden Rechtsve rordnungen und Ver
waltungsvorschriften. 

Leonberg , den 11 7 1983 

Gefertigt : 

Buro Ludmann 
f r e1er Arch ttekt 

72r:IJ Leonberg 

Aufgestellt: 

Dr . Hassler 
Bür germeister 



Zeichenerklarung 

Art der baulichen Nutzuns ( § 9 (1) 1 BBauG) 

Besondere s Wohngebiet {§ 4a Bauh~O) 
mit Gebietsnummer 

Maß der baulichen Nutzung(§ 9 (1) 1 BBauG) 

I 
IV(ni +10) 

0,8 

@ 
FH max 

so 

Zahl der Vollgeschoss e als Höchstgrenze 

Zahl der Vollgeschosse , bestehend aus 3 Voll-
6eschossen und 1 anrechenbarem Dachaeschoß 
{ § 18 BauNVO und § 2 (4 , 7 u . 8 ) LBO) 
Grundflächenzahl ( § 19 BauNVO ) 

Geschoßflächenzahl ( § 20 9aullVO) 

maXimale Fir sthöhe Uber angrenzende s Straßen
niveau "Im Zwinger" 

Satteldach 

Nutzungsschablone 

Grundflächenzahl Geschoßflächenzahl 

Bauweise Dochform 

Bauweise , Baullnien, BaugrenZen ( § 9 (1) 2 BßauG, § 22 und 
§ 23 BauNVO) 

0 abweichende Bauweise (§ 22 (4) BauNVO) 

Baulinie ( § 23 (2 ) BauNVO) 

Baugrenze ( § 23 (3) BauNVO) 

Stellung der bau.lichen Anlagen ( § 9 ( 1 ) 2 BBauG) 

Gebäudestellung , Firstrichtung 



Verkehrsflächen { § 9 (1) 11 BBauG) 

w • • 

Straßenverkehrsflä che , bestehende Str aßen
höhe , Bezugshöhe NN - Neues System 

Verkehrsflä che besonderer Zweckbe stimmung 

Ei n- und Ausfahrt 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

d zur Entwicklun der 

Erhalt~~~ von Bäumen { § 9 (1) Nr. 25 b BBauG) 

Flächen ! Ur Ca1 ~gen und Stellplätze ( § 9 {1) Nr. 4 BBauG) 

r---., 
L~_J Umgrenzung von Flächen für Ceragen 

Umgrenzung von Fl ächen für St ellpl ä t ze 

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), 
die dem Denkm.alschutz unterliegen (§ 9 (6) 
BBauG) 

Sanierungsgebiete ( § 10 (1 u . 2 ) StBauFG) 

Zu beseitigende Gebäude und sonstige bauliche 
Anlagen im Bebauungsplan für f örmlich fest
gelegte Ss.nierungsgebiete ( § 39 d BßauG) 
K·ennzeichn\ng nach§ 10 StBauFG 
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Mit Gehrechten zu belastende Flächen 
( § 9 (1) Nr . 21 BBauG) 

Uberdachung von Verkehrsflächen und mit 
Gehrechten belasteten Flächen 

Grenze des r äumli chen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans (§ 9 (7) BBauG) 

Abgrenz~ unterschiedlicher Nutzung 
(§ 16 (5) BauNVO) 
Abgrenzung unter schiedlicher Festsetzungen 
der Zahl , der Vollgeschoss e und der Firsthöhen 

Abgrenzung unt erschiedlicher Festsetzungen 
der Firstri chtung 

Lage der gepl anten Parkkavemt- !un terirdisch) 

GENEHMIGT 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM 
STU llEART 

2 0. ffB. 1984 



Textliche Festsetzungen: 

I. Planungsrechtliche Festsetzungen 

1 . Art der baulichen Nutzung ( §§ 1 - 15 BauNVO) 

Besonderes Wohngebiet (\VB nach § 4 a BauNVO) 

2 . Maß der baulichen Nutzung (§§ 16 - 2 1 BauNVO) 

Entsprechend Planeinschrieb - Nutzungsschablone 

Ausnahmen: I m Einzelfall können Ausnahmen vpn der Grund 
fl ächenzahl zugelassen werden, wenn die Ge
schoßflächenzahl nicht überschritten wird 
( § 17 (5) BauNVO). 

3 . Zahl der Vollgeschosse und Höhe der baulichen Anlagen 

( §§ 16 - 18 BauNVO) 

Entsprechend Planeinschrieb - Nutzungsschablone 

Ausnahmen: Im Einzelfall können Ausnahmen vo n der Zahl 
der Vollgeschosse zugelassen werden , wenn d ie 
Geschoßflächenzahl nicht überschritten wird 
( § 17 (5) BauNVO) . 

4 . Bauweise ( § 22 BauNVO) 

Abweichende Bauweise, d . h . geschlossene Bauweise inne r 
halb der überbaubaren Grundstücksfläche, sofern d i e 
vorhandene Bebauung keine Abweichung erfordert (z . B . 
Traufgasse) ( § 22 ( 3) BauNVO) . 

Bei der Neubebauung wird zur Gliederung der Baukörper 
nach max. 13 m Gebäudelänge ein Gebäuderücksprung , bzw. 
eine Gebäudenut in einer Breite von mind. 0 , 30 m und 
einer jeweiligen Tiefe von 0 , 30 bis 0 , 50 m vorgeschrieben . 

5 . Oberbaubare Grundstücksflächen ( § 23 BauNVO ) 

Entsprechend Festl egung im Lageplan . 

5 .1 Baulinie ( § 23 (2) BauNVO ) 

Die Gebäude sind auf der Baulinie zu errichten . Im Einzel
fall ist eine geschoßweise Verstaffelung der Obergeschosse 
über die gesamte Hausbre ite um max. 30 cm je Geschoß vor
tretend zulässig . 

Ausnahmsweise kann zugelassen werden: 

a) Uberschreitung der Baulinie b is 1 m auf eine Breite 
r b is 3m ab dem 1. Obergeschoß filr Erker . 

b) Uberschreitung der Baulinie bis 0 , 50 rn für unterge-
ordnete Bauteil e . · 

c) Unterschreitunq der Baulinie bis 0 , 50 m zur Gebäude
g liederung nach Ziff . 1.2 



~ .L Baugrenze \ 9 LJ lJJ BaUNVU J 

Die Gebäude sind innerhalb der Baugrenze zu errichten. 
Im Ei nzelfall ist eine geschoßweise Verstaffelung der 
Obergeschosse über die gesamte Hausbre i te um max . 30 cm 
je Geschoß vortretend zulässig . 

Ausnahmsweise kann zugelassen wergen: 

a ) Uberschr eitung der Baugrenze b i s 1 m auf eine Breite 
bis 3m ab dem 1. Obergeschoß für Er ker . 

b ) Uberschreitung der Baugr en ze bis 0 , 50 m für unterge
ordnete Bauteile . 

... 
5 . 3 Nebenanlagen 

Bauliche Anlagen a lle r Art s ind auf den n icht über baubaren 
Grundstücksflä c hen nic h t zugelassen- mit Ausnahme von An
l agen nach § 7 (7) LBO , ohne Stellp l ätze. 

6 . St ellung der baulic h en An l agen ( § 9 (1) 2 BBauG ) 

Die Einhal tung der im Laqct~ 1 ~n cinqetragenen Fi r st
richtung i st zwingend vorge schr J. .... ' 'Pn . 

7. Flächen für Garagen und Stellplä tze ( 9 Q ( 1) 4 BBauG) 
~ § 12 (( ,6) Bau NVO) ) 

Garagen sind innerhalb der überbaubaren Fl a~..- > .... 1. nur an den 
ausgewiesenen Stellen zulässig . x Ausnahmsweise K~ '"''l '- n Stell
plätze zu Bereitschafts- , Andienungs- und ähnl icl.PJ, "' wc:-.:-"" o n 
zugelassen werden . xSteUplötze smd rur Innerhalb der ausgewiesenen F-laue" L-.. '-q:"4 

Hinweis: Die notwendigen St e l lplätze sind in der Re gel i n 
der Parkkaverne nachzuweisen . 

8 . Verkehrsflächen ( § 9 (1) 11 BBauG ) 

Die ausgewiesene Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbe 
stimmung "Hintere Straße " d i ent als Fu ßgängerbereich; 
Fahrverkehr ist nur für Anlieger und Anlieferer zulä ssig . 
Die ausgewiesene Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbe
stimmung "Im Zwinger" dient als Fußgänger bereich ; Fahr
verkehr ist nur für Anlieferer zulässig. 
Die in der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
dar gestellte Uberdachung d ient dem \"litterungsschutz . 

9 . Mit Ge h rechten zu belastende Fl ächen ( § 9 (1) 2 1 BBauG 

Die a usgewiesenen Gehrechte gelten zugunsten der Allge
mei nheit. Die lichte Höhe muß mindestens 2 , 70 m betragen . 

10 . Pfl anzbindung ( § 9 (1) Nr . 25 b BBauG) 

Der mit e iner Pflanzbindung festgesetzte Baum ist 
dauernd zu erhal ten . 

11. Erhaltung baulicher Anlagen ( § 39 h BBauG ) 

In den Gebieten v'ffi 1, vlB 2 , \JB 3 kann gemäß § 3 9 h ( 1) 
BBauG die Genehmigung für den Abbruch , den Umbau oder 
d i e Änderung von baulichen Anl agen versagt werden , wenn 
die bauliche Anlage erhalten bleiben soll, weil sie al lein 
oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das 
Ortsbild , d i e Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt. 

• 



*l) 12 . Abbruchgebot ( § 39 d BBauG) 

Die in der Planzeichnung gekennzeichneten und nach 
aufgeführten baulichen Anlagen sind zu bes · 

Gebäude 

11 8 / 2 2 Gebäudeanbauten 

Schuppen 

13 . Flächen für besondere Anlagen und Vor kehrungen zum 

Schutz vor schä d l ichen Umwel teinwirkungen (Lä rmschutz) 

( § 9 (1) Nr. 24 und § 9 ( 5 ) BB~uG ) 

Die Gebiete \v.B 4, 7 , 8 und 9 wur den als Flä chen gekenn 
zeichnet, in denen die zulä ssigen Pl anungsrichtpegelwerte der 
Vornorm DIN 18005 durch Einwirkungen von Verkehrslärm über
schritten werden. 
Bei der Bebauung in diesen Gebieten sind besondere baul i che 
Vorkehrungen gegen Verkehrslärm zu treffen , d ie so beschaffen 
sein müssen , daß in den Aufenthaltsrä umen ein e um mind .1 0 dB (A) 
betragende Lärmminderung gegenüber dem gebietsbezogenen 
Planungsrichtpegel dauernd gewährl e i stet i st . 

I I. Bauor dnungsrechtliche Festsetzungen ( § 9 ( 4) BBauG in 

Verbindung mit § 111 LBO ) 

1 . Dachgestaltung ( § 111 (1) LBO) 

1.1 Dachfor m 

Entsprechend Planeinschrieb - Nutzungsschablone 
Ausnahmswe ise können Satteldächer abgewalmt b zw . mit 
Krüppelwalm versehen, zugelassen werden . 

1 . 2 Dachneigung 

Entsp r echend Plane i nschrieb - Nutzungsschabl one 

1 . 3 Dachdeckung 

Di e Dac hdeckung ist im gesamte n Planbereich in naturroter 
Ziegeldeckung auszufüh ren . Di e Eindeckung von Dachgauben ist 
e ntsprechend der Dachdeckung des Baukörpers vorzunehmen . 

1 . 4 Dachaufbauten , Dache inschn i tte 

Dachgauben s ind nur a l s Schl eppgauben zuläss i g . Die Br ei te 
der Gauben eines Dachgeschosses darf max . 1 / 3 , bei mehreren 
Dachgeschosse n max . 60 % der dazugehörigen Dachlän ge nicht 
übersch r eiten . Di e Höhe der senkrechten Ans ich tsf läche da r f 
max. 1 ,4 0 m betragen . 
Soweit d ie Gauben vom angrenzenden öffentlichen Verkehrs 
raum des Marktplatzes sowie der Graf -Ulrich-Straße , Graf
Eberhard- Straße , Hintere Straße, · Grabenstraße au s einsehbar 
sind , soll i hre Breite geringer als d ie Höhe der senk rech t en 
Ansichtsfläche sein . Der Mindestabstand der Gauben unter
einander beträgt eine Gaubenbreite. 



Sonstige Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nur 
zuläss i g , wenn sie vorn angrenzenden öffentlichen Ver
kehrsraum aus nicht sichtbar sind. Die Breite der Ein 
schnitte e ines Dachgeschosses darf max. 1 / 3, bei 
mehreren Dachgeschossen max . 60 % der dazugehörigen 
Dachl änge nicht überschreiten. Die Brüstungen der Dach
e inschnitte sind in gleicher Neigung und g l e ichem 
Material des Daches auszubilden. Der Abstand der Gauben 
und Dache i nschnitte vorn Ortgang und First muß mindestens 
2 , 00 rn betragen. Di e Höhe der Dachf l äche unterhalb der 
Brüs tungen von Gauben oder Einschnitten zur Traufe muß 
mindes tens 1,00 rn betragen , gernessen in der Dachf l äche . 

1.5 Dachfenster 

Liegende Dachfenster sind, soweit sie vorn angrenzenden 
öffentlichen Verkehrsraum des. Marktplatzes sowie der 
Graf - Ulrich-Straße, Graf - Eberhard- Straße , Hint ere Straße , 
Grabenstraße aus sichtbar sind , in einer Größe von max . 
0 , 5 gm je Fenster zuläss ig. Insgesamt dar f jedoch die 
Anzahl der Dachfenster auf einer Dachfläche nicht mehr 
als zwei betragen . Sind Dachfenster vom angrenzenden 
öffentlichen Verkehrsraum aus nicht sichtbar, ist eine 
Größe bis zu 1 qm je Fenster zulässig . 

1. 6 Dachtraufen und Dachüberstände 

.... Die Traufen sind als Gesi mse mit vorgehängter Rinne 
auszubilden . 
Dachüberstände : 

- am Ort gang mind . 0 , 20 m 
. -an der Traufe mind . 0 , 40 m 

Bei nebeneinanderstehenden , giebelständigen Häusern s i nd 
Ausnahmen zulässig. 

2 . Äußer e Gestaltung ( § 111 (1) 1 LBO) 

2 .1 Bauliche Anl~gen 

2 .1.1 Die Fassaden müssen so ausgebildet sein, daß s ie als ge
schlossene Einheiten erscheinen. Sie s ind horizontal zu 
gliedern nach Erdgeschoßzone (Sockelgeschoß, Arkaden), 
Obergeschosse und Giebel- -bzw . Dachfläche . 

2 .1. 2 Markisen und Vordächer 

Ha rk i sen unt'l "'"'rri ~rhPr ~ 1 n11 ue11 d•rnl; nu s p f 1 ichtig. Sie 
sin-.1 tü.U .1. ••• ::::.LJ-;cschoC .wlä ssig . Markisen dürfen nicht 
we sentl.1.ch b r e iter als d ie überspannte Wandöffnung sein . 

2 . 1 . 3 Balkone und Lo33.ien 

Balkone und Loggien sind an den Straßenseiten nicht zu
l ä ssig . 

~ .1. 4 Es sind nur stehende Rechtecke als Fenst erformate zu
l ässig . 

2 .1. 5 Vorhandene Klappl äden sind zu e rhalten . Aufgesetzte 
Rolläden und Aussenjalous ien sind unzulässig . 

---



2 .1. 6 Rauh-und Strukturputze (Rillen , Kringel , Blätter und 
ähnliches ) sind u~zulässig . Die Verkleidung der bau 
lichen Anlagen mit metallisch glatten , polierten oder 
g l än zenden -~~terialien , z.B. Asbest- Zement, Metall, 
Kunststoff , Glas , g lasierter Keramik , engobierte Spal t
klinker , geschliffene Werk- oder Kunststeine ist 
unzulässig . 

2 .1. 7 Die Farbgebung ist nach Befund einer r estauratorischen 
Untersuchung vorzunehmen . Liegt kein Befund vor, ist 
die farbliehe Gestaltung in Abstimmung auf die umgebende 
Bebauung in gebrochenen Weißtönen aus zuführen . Auf
fällige Farbtöne sind nicht zulässig . 

2 .1. 8 Ene r giegewinnungsanlagen sind genehmigungspflichtig . 
Sie sind auf Dächern und Fassaden nur zulässig , soweit sie 
vom angrenzend en öffentlichen Verkehrsraum des Markt
p latzes sowie der Graf - Ulrich - Straße , Graf - Eberhard
Straße , Hintere Straße , Grabenstraß e nicht sichtbar 
sind . 

2 . 2 Gebäudehöhen 

Entsprechend Planeinschrieb - FH 

Die angegebenen Gebäudehöhen (Firsthöhen) beziehen sich 
auf den angrenzenden Straßenraum (Straßenniveau) . Grenzt 
ein Gebäude an mehrere Straßen , so ist für die Bestimmung 
der Gebäudehöhe der Straßenraum "Im Zwinger" maßgebend . 

3 . Werbeanlagen und Automaten ( § 111 (1) 1 LBO) 

3 .1 Werbeanlagen sind genehmigungspflichtig . 

3 . 2 Werbeanlagen sind nur an der Stätte de r Leistung 
zulässig . ' 

3 . 3 Werbeanlagen sind nur an der Straßenfrontseite zuge
lassen und dürfen höchstens 30 crn über die Fassade 
vorstehen. 

~ . 4 Unzulässig sind: Großflächenwerbung über 1 qm, \verbe 
anlagen mit grellem, wechselndem oder bewegtem Licht , 
Schriftzüge über 40 cm Höhe . 

Zul ä ssig sind: hinterleuchtete oder auf die Fassade auf
gernalte Schriftzüge oder Einzelbuchstaben mit max . 
40 cm Höhe oder angeleuchtete und handwerklich ge
staltet~ Schilder , die senkrecht zur Fassade hängen 
(Ausleger) . 

3 . 5 Anschläge außerhalb der dafür bestimmten Werbeanlagen 
sind unzulässig ( § 111 ( 1) 5 LBO) . 

4. Antennen ( § 111 (1) 3LBO) 

Pro Gebäude ist nur eine Außenantenne zul~ssig. 

5 . Freileitungen ( § 111 (1) Nr . 4 LBO) 

Niederspannungsfrei l eitungen sind nicht zugelassen . 



6. 

6. 1 

6.2 

Einfriedigungen ( § 111 (1) Nr . 6 LBO) 

Entlang der 11 Hint e r en Straße" sind Einfried i g ungen mi t 
Mauern in g l eiche m Material des Hauptgebäudes oder in 
Naturstein b is zu e ine r Höhe von 1,00 m über angren
ze ndem Straßenniveau zulä ssig . 

Entlang der Straße "Im Zwinger'' sind Einfriedigungen 
mit Ivtauern in Naturstein in einer Höhe von 1 , oo m bis 
2 , 00 m über angrenzendem Straßenniveau zu erstellen. 
Werden Gebäude auf der Grundstücksgrenze zum Str aßen
raum "Im Zwinger" oder bis zu einem Abstand von max. 
2 , oo m zur Grundstücksgrenze zum Straßenraum "Im 
Zwinge r" errichtet , ist eine Einfriedigung nicht 
e rforderlich; die n·i cht eingefriedigten privaten Flächen 
sind in gleicher Weise wie der angrenzende Straßenraum 
herzustellen. 

Abstandsflächen ( § 111 (1) Nr. 7 LBO-Entwur 

Im gesamten Geltungsher · e ringere , als die 
im § 7 Ab -Entwurf vom 4.Juli 1983 

riebenen Maße zulässig (z.B. Traufg assen). 

IIl. Nachrichtlich übernommene Festsetzungen ( § 9 (6)BBauG 

1. Die im Beb~uungsplan besonders gekennzeichneten Ge
bäude unterliegen dem Denkmalschutz (§ 2 i n Ve rbindung 
mit § 8 DSchG) • 

Grabenstraße1 
Grabenstraße 17 
Graf- Eberhard-Straße 4 
Graf- Ulrich-Straße 2 
Hintere Straße 6, 8 (Stadtmauer) 
Hintere Straße 20 
Marktplatz 2 
l1arktplatz 6 
Marktplatz 10 
l'iarktplatz 16 
l'iarktplatz 18 
l·larktpla tz 20 
Marktplatz 22 
garktpla tz 24 
Marktplatz 26 
Harktplatz 28 
Marktplatz 30 
I m Zwinger 2 

2 . Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist als förm
lich festgelegtes Sanierungsgebiet gekennzeichnet und 
unterliegt den besonderen Bestimmungen des Städtebau
f ö rderungsgesetzes aufgrund des Satzungsbeschlusses 
des Gemeinderates vom 27 . 09.1978 und der Genehmigung 
des Regierungspräsidiums Stuttgart mit Erlaß vorn 
21. 02 . 1979 Az . Nr. 13-2233 - Leonberg , inkraftge
treten am 09 . 03 .1979. 

3. Im Bebauungsplan ist die unterirdische Lage der Park
kaverne zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs 
nachrichtlich dargestellt entsprechend d em Planfest
stellungsbeschluß vorn 28. 02. 1983 durch das 
Regierungspräsidium Stuttgart . 



Ausnahmen und Auflagen 

gemäß Erlaß des Reg. Präs. Stuttgart v.20. 2.l964 Nt !3-2fl0-0M!-bco~ 

ll' I) Ausnahmen 
Oie textlichen Festsetzungt n Nr. I LJLebbruchgebot" upd 

Nr.!l/7 " Abstandsf!ächeo" 
sind von der Genehmigung ausgenommen. 

2) Ayfla!ls,Q. 
Nachfotsend aufgsführte Gebäude sind bej der Qutc.htührung der 
Sanierung ganz oder 'teilweise zu bess;j tigen und wsrdep 
Sem. § 10 St Bau FG gekennzeichnet I im Lageplan ae!sreu; \) 

Im Zwjngsr 6 Uw, Graf -Ulr!ch- Steg Oe 6tlw. 
Grabenstraße 9 tlw, 
Grabenstraße 11 tlw 

Im Zwl nger ft ' 
Q!:ilf- Ulrich- Straße §a 
G{;b. Flst , 11111 
Grgbepstrolle 1 tlw. 

dmn7wlnsanerhm211 _ !j_ eiJ .. , ~--:!-5 und Auf tagen hat du 
Ge ooejod,;rat am 14 4.1984 :z ygesljmmt 


